
 
 

 
 
 
2.10   Meldepflichten gemäß § 47 SGB VIII bei Ereignissen und  

  Entwicklungen, die das Wohl von Kindern und  
  Jugendlichen beeinträchtigen können  

 
 
 
Ereignisse und Entwicklungen in Form von sog. besonderen Vorkomm-
nissen 
 
Definition: 
Besondere Vorkommnisse sind außergewöhnliche, „nicht alltägliche“ Ereignisse und Ent-
wicklungen  in einer Einrichtung, die sich in erheblichem Maße auf das Wohl von Kindern 
und Jugendlichen auswirken bzw. auswirken könnten oder den Betrieb der Einrichtung 
gefährden. 
Die Einschätzung darüber, ob ein solches Ereignis oder eine solche Entwicklung vorliegt, 
muss im Kontext einer auf den Kindesschutz ausgerichteten Grundhaltung getroffen wer-
den.  
Von daher geben die genannten Beispiele eine Orientierung, sind aber keine abschließen-
de Aufzählung. Zur Abklärung diesbezüglicher Fragen sollte sich der Träger/die Einrich-
tung mit der zuständigen Fachberatung im LVR-Landesjugendamt in Verbindung setzen. 
 
Meldepflicht: 
Im Rahmen des seit 1.1.2012 gültigen Bundeskinderschutzgesetzes sind nach § 47 SGB 
VIII Träger von erlaubnispflichtigen Einrichtungen verpflichtet, 
„… Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendli-
chen zu beeinträchtigen…“ 
unverzüglich anzuzeigen. 
Damit soll sichergestellt werden, dass möglichst frühzeitig Gefährdungssituationen oder 
negativen Entwicklungen entgegengewirkt werden können, in dem in einer gemeinsamen 
Reflexion die bestehenden konzeptionellen, strukturellen, wirtschaftlichen und/oder 
räumlichen Rahmenbedingungen beurteilt werden. 
Der besonderen Bedeutung der Regelung entsprechend sind Verstöße gegen die Melde-
pflicht des Trägers ordnungswidrig und nach § 104 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII bußgeldrele-
vant. Ordnungswidrig handelt, wer eine Anzeige bzw. Meldung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig macht. 
 
Die Meldepflicht ergibt sich ebenfalls aus der nach § 45 SGB VIII erteilten Betriebser-
laubnis, dort zu finden unter „Hinweisen“. 
 
 
Beispiele für Ereignisse oder Entwicklungen in Form von besonderen Vorkomm-
nissen: 
Hierunter fallen nicht alltägliche, akute Ereignisse oder über einen gewissen Zeitraum 
anhaltende Entwicklungen in einer Einrichtung, die sich in erheblichem Maße auf das 
Wohl von Kindern und Jugendlichen auswirken bzw. auswirken können. 
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Ereignisse können sein: 
 

- Fehlverhalten von Mitarbeiter/innen und durch diese verursachte Gefähr-
dungen der zu betreuenden Minderjährigen 
Dazu zählen z.B. Aufsichtspflichtverletzungen, Unfälle mit Personenschäden, ver-
ursachte oder begünstigte Übergriffe/Gewalttätigkeiten, sexuelle Gewalt, herab-
würdigende Erziehungsstile, grob unpädagogisches (vorwiegend verletzendes) 
Verhalten, Verletzung der Rechte von Kindern und Jugendlichen sowie Rauschmit-
telabhängigkeit oder der Verdacht auf Zugehörigkeit zu einer Sekte oder einer 
extremistischen Vereinigung bei einem/r Mitarbeiter/in 

- Straftaten von Mitarbeitern/innen 
Meldepflichtig sind Straftaten, die innerhalb oder auch außerhalb der Tätigkeit in 
der Einrichtung liegen und zu einem Eintrag ins Bundeszentralregister führen bzw. 
geführt haben, insbesondere Straftaten nach den einschlägigen Paragraphen zu 
sexueller Gewalt (s. § 72a SGB VIII). 

- Gefährdungen, Schädigungen und Verstöße durch zu betreuende Kinder 
und Jugendliche 
Hierzu zählen insbesondere gravierende selbstgefährdende Handlungen, Selbsttö-
tung bzw. Selbsttötungsversuche, sexuelle Gewalt, gefährliche Körperverletzun-
gen sowie sonstige strafrechtlich relevanten Ereignisse. 

- Katastrophenähnliche Ereignisse 
Hier sind Schadensfälle gemeint, die in einem ungewöhnlichen Ausmaß Schäden 
an Leben oder an der Gesundheit von Menschen oder an Sachwerten verursachen, 
zum Beispiel durch Feuer, Explosionen, Stürme und Hochwasser 

- Besonders schwere Unfälle von Kindern oder Jugendlichen 
Dazu zählen auch solche, die nicht mit Fehlverhalten des Aufsichtspersonals in 
Zusammenhang stehen 

- Beschwerdevorgänge 
Gemeint sind an dieser Stelle Beschwerdegründe, die geeignet sind, das Kindes-
wohl zu gefährden. Näheres siehe Punkt II. unter „Beschwerden“ 

- Weitere Ereignisse 
Zum Beispiel Krankheiten mit hohem Infektionsrisiko, Mängelfeststellung durch 
andere Aufsichtsbehörden, z.B. Bau- oder Gesundheitsamt oder umfangreiche 
Baumaßnahmen, die die Nutzung anderer Räumlichkeiten erfordern 
 

Zu Entwicklungen, die das Wohl von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen können 
und im Zusammenhang mit strukturellen und personellen Rahmenbedingungen stehen, 
zählen u.a. zum Beispiel: 

- Eine anhaltende, wirtschaftlich ungünstige Situation des Trägers, bei-
spielhaft durch „Unterbelegung“ 

- Erhebliche personelle Ausfälle 
- Wiederholte Mobbingvorwürfe bzw. –vorfälle 
- Gravierende oder sich wiederholende Beschwerden über die Einrichtung 

 
In diesen Situationen bedarf es einer gemeinsamen Reflexion des Einrichtungsträgers 
und der betriebserlaubniserteilenden Behörde zu den bestehenden konzeptionellen, 
strukturellen, wirtschaftlichen, räumlichen sowie personellen Rahmenbedingungen. 
 
 
Verfahrensweisen: 
Die Verfahrensweisen im Umgang mit Ereignissen oder Entwicklungen in Form von be-
sonderen Vorkommnissen sehen wie folgt aus: 
 
Ereignisse: 
Der Träger ist verpflichtet, Ereignisse, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und/oder 
Jugendlichen zu beeinträchtigen, unverzüglich der betriebserlaubniserteilenden Behörde 
zu melden. Dies erfolgt schriftlich, per E-Mail oder per Fax und/oder vorab telefonisch mit 
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den wichtigsten, relevanten Fakten. Es wird empfohlen, für diese Situationen einen intern 
verbindlichen Leitfaden zu entwickeln. 
 
 
Die schriftliche Meldung sollte folgende Punkte beinhalten: 
 

- Darstellung des Ereignisses  
Detaillierte Beschreibung, Ort, Zeitpunkt und beteiligte Personen 
Name des/der Minderjährigen (mit anonymisiertem Nachnamen), Geburtsdatum, 
fallführendes Jugendamt, weitere Beteiligte 

- Angaben zum Betreuungsangebot 
Angebotsform, Adresse, evtl. diensthabendes Personal, Leitung, aktuelle Bele-
gungssituation 

- Bereits eingeleitete sowie kurzfristig geplante Maßnahmen 
- Angaben über die evtl. Anhörung/Befragung der beteiligten Minderjähri-

gen 
- Informationsweitergabe an Eltern, Personensorgeberechtigte, fallführen-

des als auch zuständiges Jugendamt, evtl. weitere Behörden  (Sozialhilfe-
träger, Gesundheitsamt) 

- Stellungnahme zum Sachverhalt, fachliche Einschätzung 
- Weitere, geplante Maßnahmen 
- Weitere, relevante Informationen 
- Bereits absehbare Konsequenzen, die gezogen wurden bzw. werden 

 
 
Entwicklungen: 
Der Einrichtungsträger informiert die betriebserlaubniserteilende Behörde unverzüglich  
über Entwicklungen, die das Wohl von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen können. 
Dies ermöglicht frühzeitig, auf negative Entwicklungen in der Einrichtung zu reagieren 
und den Einrichtungsträger in der Abwendung von möglichen Beeinträchtigungen bera-
tend zu unterstützen. 
 
 
Vorgehensweise des LVR-Landesjugendamtes: 
Nach Eingang der schriftlichen Meldung/Stellungnahme der Einrichtung oder des Trägers 
im LVR-Landesjugendamt wird im Rahmen eines Prüfverfahrens der Sachverhalt geklärt 
und die Hintergründe bzw. Ursachen aufgearbeitet. Dies geschieht in der Regel durch ein 
gemeinsames Gespräch vor Ort, an dem neben dem Träger und der Einrichtung sowohl 
das ortszuständige Jugendamt als auch der Spitzenverband zu beteiligen sind. 
 
Darüber hinaus werden fachlich angemessene, notwendige Konsequenzen gezogen und 
evtl. weitere Arbeitsaufträge erteilt. 
Besonderes Augenmerk wird dabei auf die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten der 
Kinderrechte gelegt sowie auf die vorhandenen bzw. noch weiterzuentwickelnden Partizi-
pations- und Beschwerdeverfahren für die Kinder und Jugendlichen. 
 
Dieser Aufarbeitungsprozess und die daraus häufig resultierende Weiterentwicklung der 
konzeptionellen, strukturellen oder auch räumlichen Rahmenbedingungen in der Einrich-
tung können in einzelnen Fällen zeitintensiv sein und sich über einen längeren Zeitraum 
erstrecken. 
 
Der Träger und/oder die Einrichtung erhalten eine abschließende Stellungnahme durch 
das LVR-Landesjugendamt. 
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Beschwerden 
 
Definition: 
 
Das LVR-Landesjugendamt nimmt Beschwerden entgegen, die auch in Form von Einga-
ben oder Anregungen eingebracht werden können. In der Regel sind damit persönlich 
empfundene Unzufriedenheiten gemeint, die Hinweise auf mögliche Versäumnisse oder 
Mängel in einer Einrichtung geben können. Sie sind darauf ausgerichtet, dass hier Abhilfe 
geschaffen wird. 
Beschwerden können sich zum Beispiel auf die pädagogische Betreuung, die Wahrneh-
mung der Aufsichtspflicht, die Versorgung oder die räumliche Ausstattung beziehen oder  
eine Sachbeschädigung, Lärmbelästigung o.ä. zum Thema haben. 
 
Beschwerden sollten grundsätzlich schriftlich, mit Namensnennung, eingereicht werden.  
Bei anonymen oder mündlichen Beschwerden, die entsprechend protokolliert werden, 
wird im Einzelfall über das weitere Vorgehen entschieden. 
 
Beschwerdeführer/in kann jede Person sein wie z.B. betroffene Kinder/Jugendliche, Eltern 
bzw. Personensorgeberechtigte, Mitarbeiter/innen aus Einrichtungen und Jugendämtern, 
Nachbarn oder „ehemalige Heimkinder“. 
 
 
Zuständigkeit des LVR-Landesjugendamtes und weiteres Vorgehen: 
 
Im Rahmen des gesetzlichen Auftrags nach §§ 45 ff SGB VIII ist es Aufgabe des LVR- 
Landesjugendamtes, den Schutz und das Wohl von Kindern und Jugendlichen in Einrich-
tungen sicherzustellen. 
Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrich-
tung gewährleistet ist. Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn 
„…zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung geeignete 
Verfahren der Beteiligung sowie die Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angele-
genheiten Anwendung finden“ (§ 45 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII). 
 
Erhält der Träger Kenntnis einer internen Beschwerde aus der Einrichtung, sei es, eines 
Minderjährigen oder aus dem Mitarbeiterkreis, deren Inhalt nach eine Gefährdung des 
Kindeswohls vermuten lässt, besteht nach § 47 Satz 2 SGB VIII die Verpflichtung der 
Informationsweitergabe an das LVR-Landesjugendamt. 
 
Des Weiteren können Beschwerden direkt an das LVR-Landesjugendamt gerichtet wer-
den. 
 
Im Zusammenhang mit einer Beschwerde hat das LVR-Landesjugendamt zu prüfen, ob 
eine Gefährdung des Kindeswohls und damit eine Verletzung von Minderjährigenrechten 
durch Mängel in der Einrichtung vorliegen. 
 
Der Beschwerdeführer wird vorab über das weitere Vorgehen und die voraussichtliche 
Zeitschiene informiert. 
 
Über den Inhalt der Beschwerde wird in der Regel ein Gespräch in der Einrichtung geführt 
– auf der Grundlage einer eventuell vorab angeforderten, schriftlichen Stellungnahme -, 
unter Beteiligung des Trägers, des örtlich zuständigen Jugendamtes, ggfls. eines Vertre-
ters des Spitzenverbandes und weiteren, betroffenen Personen. 
Nach Erörterung bzw. Aufklärung des Sachverhalts und einer Einschätzung über die Zu-
sammenhänge und die möglichen Mängel innerhalb der Einrichtung erfolgt die Festlegung 
der zu ziehenden, notwendigen Konsequenzen (Nachbesserungen, Korrekturen, Wieder-
gutmachung oder weiteren, ggfls. auch juristischen Schritten) und des Zeitraums ihrer 
Umsetzung. 
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Das Ergebnis des Gesprächs wird dem Träger und den weiteren Beteiligten schriftlich 
mitgeteilt, in der Regel erfolgt ebenfalls eine schriftliche Information an den/die Be-
schwerdeführer/in. 
 
 
 
 
 
 
 
Stand Januar 2016          
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   Meldung gemäß § 47 SGB VIII zu einem Ereignis oder/und einer 
Entwicklung, die geeignet sind, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu beein-
trächtigen: 
 
 
Art und Zeitpunkt des Ereig-
nisses bzw. der Entwicklung 
als Stichpunkt 

 
 
 

Angaben zum Betreuungsan-
gebot, auf das sich die Mel-
dung bezieht  
(Name und Standort der Ein-
richtung sowie der Angebots-
form, welches Leistungsange-
bot, aktueller Belegungsstand, 
Personalbesetzung) 

 

Details zu den beteiligten 
Personen 
(Minderjährige mit Vorname-
nsnennung, Geschlecht und 
Alter, Namen der Mitarbeiten-
den u.a.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Was hat sich konkret ereig-
net?  
(detaillierte 
Sachverhaltsschilderung, Zeit-
angaben,  evtl. Vorinformatio-
nen etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche  
(Kindesschutz-) Maßnahmen 
haben Sie kurzfristig ergrif-
fen?  
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Welche Personen bzw. Insti-
tutionen sind wann informiert 
worden? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche weiteren Maßnahmen 
sind bis wann geplant? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche fachliche Einschät-
zung haben Sie zu dem ge-
schilderten Sachverhalt? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
__________________                               _________________________ 
Ort, Datum                                                     Unterschrift/Funktion 
  


